
Wissenswertes zum Vereinsaustritt 

- Stand Februar 2026 – ww 

 

Ein Umzug, berufliche oder private Veränderungen können zur Entscheidung führen, die 

Mitgliedschaft im Verein zu beenden. Doch was ist dabei u.a. zu beachten? 

 

A) Ein Blick in die Vereinssatzung:  

„Der dem Vorstand gegenüber schriftlich zu erklärende Austritt ist jederzeit zum Ende 

des Geschäftsjahres unter Einhaltung einer Frist von einem Monat möglich“ 

➢ Was bedeutet „gegenüber dem Vorstand“?   
 

Als Empfänger wird im Schreiben der Vorstand genannt. Unter unserer Vereins-

adresse steht ein Briefkasten an der TV Halle zur Verfügung.   

Die Entgegennahme durch einen Trainer oder die Abteilungsleitung entspricht formal 

noch nicht dem Zugang beim Vorstand. 
 

➢ Was versteht man unter „schriftlich“?  
 

Eindeutig nachvollziehbare Mails an die Mitgliederverwaltung akzeptieren wir auch. 

Mitteilungen per soziale Medien (Whatsapp u.a.) erfüllen die Voraussetzungen nicht. 
  

➢ Ganz wichtig:    Die Frist endet für das laufende Jahr am 30.11. (Eingang beim TVT)   
 

➢ Eine wirksame Kündigungsbestätigung kann nur durch den Hauptverein erfolgen 

B) Familienbeiträge, Alleinerziehende, Erreichen Volljährigkeit 

➢ Familienbeiträge u.ä. sind rechtlich nur eine Zusammenfassung mehrerer Einzel-

mitgliedschaften. D.h. jeder hat einen Antrag gestellt, jeder muss einzeln kündigen.  

➢ Eltern vertreten ihre minderjährigen Kinder 

C) Abmeldung aus einer Abteilung 

… führt nicht automatisch zur Beendigung der Gesamtmitgliedschaft im Turnverein. Um 

Missverständnisse zu vermeiden, bitte auf eine eindeutige Formulierung achten.   

D) Rückruf Abbuchung Mitgliedsbeitrag 

Jedes Jahr wird Einzelnen erst mit der Jahresabbuchung die Mitgliedschaft im Verein 

erneut bewusst wird und als quasi Ersatz für den versäumten Austritt erfolgt ein Rückruf 

der Abbuchung. Aber … 

• der Jahresbeitrag steht dem Verein rechtlich eindeutig zu. 

• die Kosten für einen Lastschriftrückruf hat das Mitglied zu tragen 

• bereits zu Jahresanfang, noch weit vor der Jahresabbuchung, muss der Verein 

Beiträge an den BLSV entrichten.  (2026: Erwachsener 7,46 €) 

• Parallel kommen unterschiedliche Beiträge einzelner Sportfachverbände dazu 

Liegen besondere Umstände (Beispiel kurzfristiger Wegzug zum Jahresbeginn) vor, kann 

der Vorstand Einzelfallentscheidungen treffen. Obige Kosten trägt das Mitglied dennoch. 
 

Kontaktadressen: 

• TV 1891 Türkheim e.V., Maximilian-Philipp-Str. 12, 86842 Türkheim 

• Mitgliederverwaltung@TV-Tuerkheim.de 
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